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Bericht über die öffentliche Sitzung des Gemeinderats am 02.10.2025
Anwesend: Bürgermeister Hofer und 19 Gemeinderäte 
Beginn der öffentlichen Sitzung: 18:30 Uhr 
Ende der öffentlichen Sitzung: 20:55 Uhr 
Interessierte Bürger: 7 Personen 
Ein Pressevertreter

TOP 1
Bürgerfragestunde 
Eine Bürgerin aus Forst merkte an, dass die Beschilderung in Forst nochmals überprüft werden sollte. Bei den Ausfahrten aus dem Gartenacker und aus Richtung Kolbenhof biegt man in die 30-Zone ein, dies ist aber nicht ausgeschildert. Das 30-Schild auf Höhe Gebäude Pfleiderer ist hinter einem Busch, die heranfahrenden Fahrzeuge sehen dieses Schild nicht, oder zu spät. Sie bat hier zeitnah um eine Lösung. Die Beschilderungspläne des Landratsamtes wurden umgesetzt, so der Bürgermeister. Dies wird nochmals überprüft.
Bei der vergangenen Verkehrsschau wurde nur ein Teil der Hauptstraße mit Tempo 30 genehmigt, so die Bewohnerin aus Forst. Sie bat bereits mehrmals um eine erneute Verkehrsschau, diese habe wohl nun stattgefunden, ohne dass sie oder weitere Anwohner dazu geladen wurden. Soe fragte nach einem Bericht. Leider war die Verwaltung ebenfalls nicht informiert und daher auch nicht vor Ort, erklärte der Bürgermeister. Die Verwaltung wird sich am Landratsamt informieren und dies dann weitergeben.
Des Weiteren ist die Bewohnerin aus Forst sehr bestürzt über das hohe Verkehrsaufkommen durch die Schließung des Rombachtunnels. Eine Straßenüberquerung ist aktuell nicht möglich. Hier sollte Abhilfe geschaffen werden.

Eine Bürgerin aus Hofherrnweiler bemängelte den schlechten Umgangston zwischen der Stadt Aalen und der Gemeinde Essingen. Der Bürgermeister erläuterte ausführlich wie mit verschiedenen Themen unsachlich umgegangen wird. Die Bürgerin versteht teilweise die Situation, allerdings sollten beide Kommunen über die Gemarkungsgrenzen hinaussehen können. Bisher war eine partnerschaftliche Zusammenarbeit gegeben. Allerdings, so der Bürgermeister, sollte die Frischluftschneise auch von Seiten der Stadt Aalen eingehalten werden.
Die Gemeinde hat nochmals ein Klima- und ein Lärmschutzgutachten in Auftrag gegeben.

TOP 2: 
Finanzzwischenbericht 2025
Nach dem historischen Tief des Vorjahres 2024, bei welchem die Kommunalhaushalte in Deutschland mit 24,8 Mrd. Euro das höchste Minus seit der Wiedervereinigung verbuchen mussten, geht der finanzielle Abwärtstrend ungebremst weiter.
Während in Baden-Württemberg die Kommunalhaushalte im gesamten Jahr 2024 ein historisches Defizit von 3,1 Mrd. Euro verzeichnen mussten, lag dieses allein in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 bereits bei 2,4 Mrd. Euro!
Auch nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung sollen die Steuereinnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg im Jahr 2025 um insgesamt 642 Mio. Euro (- 3%) zurückgehen. Erfreulicherweise werden aus dem kommunalen Finanzausgleich jedoch höhere Zuweisungen (+ 241 Mio. Euro) gewährt. Zur Liquiditätssicherung der Kommunalhaushalte hat das Land zudem die 3. und 4. Teilzahlung aus dem Finanzausgleich vorgezogen.
Die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zur Haushaltsplanung werden nachfolgend erläutert:
Ergebnishaushalt
Ordentliche Erträge
Nach der Mai-Steuerschätzung wird der Planansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 4.850 Euro und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 5.980 Euro über der Haushaltsplanung liegen.
Insgesamt ergeben sich voraussichtlich 5.629.570 Euro bei der Einkommensteuer und 591.980 Euro bei der Umsatzsteuer. 
Beim kommunalen Finanzausgleich werden nach der Mai-Steuerschätzung insgesamt rund 28.000 Euro mehr erwartet, da insbesondere die Schlüsselzuweisungen im laufenden Jahr um etwa 19.500 Euro höher ausfallen werden. Ebenso werden die Investitionspauschale und die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich über dem Planansatz liegen.
Mit insgesamt 67.500 Euro wird die Vergnügungssteuer über der Haushaltsplanung liegen (+ 17.500 Euro). Auch bei den Zuweisungen werden voraussichtlich Mehreinnahmen verbucht, da für Heizungsumrüstung auf Nahwärme mit einer höheren KfW-Förderung gerechnet wird (+ 20.800 Euro). Demgegenüber werden sich die eingeplanten Fördermittel für die Biotopverbundplanung (20.000 Euro) auf 2026 verschieben wird.
Durch die zukünftig geplante Gewinnthesaurierung der Gesellschaft für Energieversorgung Ostalb (GEO) werden die Erträge aus der Gewinnbeteiligung an verbundenen Unternehmen um 70.000 Euro unter der Haushaltsplanung liegen.
Bei den Kostenerstattungen des Landes kann mit rund 110.000 Euro Mehreinnahmen gerechnet werden (Planansatz: 5.265 Euro). Diese Mehreinnahmen werden insbesondere durch die freiwillige Kostenbeteiligung an der Fahrbahndeckenerneuerung und Bankettsanierung der Daimlerstraße erzielt, welche mit Abschluss des vierspurigen B29 Ausbaus erfolgte.
Die Gewerbesteuer wurde im Haushaltsplan 2025 mit 5,0 Mio. Euro (Vorjahr: 4,7 Mio. Euro) angesetzt. Aufgrund der momentanen Entwicklung ist davon auszugehen, dass das Gesamtaufkommen bei etwa 6,1 Mio. Euro liegen wird. Diese Entwicklung ist sehr erfreulich und widersetzt sich dem landesweiten Trend, welcher Gewerbesteuerrückgänge verzeichnet.
Allerdings ist die Gewerbesteuer sehr volatil und die weitere Entwicklung muss genau beobachtet werden.
Ordentliche Aufwendungen
Bei den Personalaufwendungen wurden im Haushaltsplan 2025 insgesamt 4,80 Mio. Euro veranschlagt. Die Aufwendungen liegen mit insgesamt 4,65 Mio Euro voraussichtlich um 150.000 Euro (- 3,1%) unter der Haushaltsplanung.
Für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden werden die Aufwendungen voraussichtlich um insgesamt 56.000 Euro (+ 10%) über der Haushaltsplanung liegen. Diese Mehrkosten resultieren aus dem WC-Umbau im Kindergarten Sternschnuppe (+ 20.000 Euro), der Gebäudeertüchtigung des Feuerwehrhauses für den Digitalfunk (+ 11.000 Euro) sowie der Heizungsumrüstung von Gas auf Nahwärme (+ 31.000 Euro). Durch die Verschiebung der geplanten Umrüstung auf LED-Beleuchtung in der Remshalle (35.000 Euro) können die genannten Mehraufwendungen teilweise kompensiert werden.
Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens werden die Aufwendungen um etwa insgesamt 25.000 Euro unter der Planung liegen. Größere Planabweichungen ergeben sich bei der Straßenunterhaltung (+ 45.000 Euro), einer Hochwasserschutzmaßnahme an der sog. Stürzelbachbrücke (+ 22.000 Euro) sowie der Eigenkontrollverordnung für die Kanalisation (- 66.000 Euro).
Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich anhand des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens im laufenden Haushaltsjahr. Da bei der Gewerbesteuer entsprechende Mehrerträge erwartet werden, muss mit insgesamt 570.000 Euro auch eine höhere Gewerbesteuerumlage (+ 103.300 Euro) geleistet werden.
Ebenso wird das hohe Gewerbesteueraufkommen im Gewerbegebiet Dauerwang zu deutlich steigenden Aufwendungen an Zweckverbände führen und einen neuen Höchstwert erreichen. Gemäß der Verbandssatzung des Zweckverbands Gewerbegebiet Dauerwang werden die im gemeinsamen Gewerbegebiet erzielten Steuereinnahmen zwischen der Stadt Aalen und der Gemeinde Essingen jeweils zur Hälfte aufgeteilt.
Nach den aktuellen Hochrechnungen werden im Gewerbegebiet Dauerwang fast 3,6 Mio. Euro (60% der Gewerbesteuer) erzielt. In den Jahren 2022, 2023 und 2024 lag der Gewerbesteueranteil aus dem Gewerbegebiet Dauerwang bei 9,39%, 24,74% bzw. 13,27%.
Für das Haushaltsjahr 2025 wird daher mit Aufwendungen von 1,725 Mio. Euro gerechnet (Vorjahr: 441.329,73 Euro) und der Planansatz um 1,075 Mio. Euro überschritten.
Ordentliches Ergebnis
Die ordentlichen Erträge werden voraussichtlich um 933.684 Euro über den Planungen liegen. Ebenso wird bei den ordentlichen Aufwendungen mit einem Anstieg von 835.850 Euro gerechnet. 
Das geplante negative Ergebnis von 194.134 Euro würde sich damit zum Jahresende um 97.834 Euro verbessern. Dennoch wird zum Jahresende mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 96.300 Euro gerechnet. Dieser Fehlbetrag muss aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses kompensiert werden.

[image: ]

Investitionen (Finanzhaushalt)
[bookmark: _Hlk76472604]Im Finanzhaushalt wurden für Investitionen insgesamt 6.513.700 Euro veranschlagt.
Hinzu kommen noch die Haushaltsübertragungen aus dem Vorjahr mit 5.599.888,77 Euro.
Bis zum 31.08.2025 wurde Investitionsauszahlungen von 4.584.019,59 Euro getätigt.
Die von der Gemeinde zu übernehmenden Kosten für die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage beim Feuerwehrhaus in Essingen betrugen insgesamt 53.026,94 Euro und lagen damit unter dem Planansatz (60.000 Euro).
Für die Feuerwehr wurden neben der Umrüstung auf den Digitalfunk und der Anschaffung einer Tragkraftspritze noch kleinere Gerätschaften angeschafft. Die Haushaltsmittel von 105.000 Euro wurden fast vollständig bewirtschaftet (104.511,59 Euro).
Mit der Fertigstellung des Nahwärmenetzes durch die Gesellschaft für Energieversorgung Ostalb (GEO) muss die Gemeinde entsprechende Baukostenzuschüsse leisten. Hierfür sind 1,0 Mio. Euro bereitgestellt.
Im Bereich des Grundstücksmanagements wurden für den Grunderwerb bislang Auszahlungen von 792.421,12 Euro getätigt. Die verbleibenden Restmittel von rund 200.000 Euro können für mögliche weitere Grundstücksaktivitäten genutzt werden.
Für den 5. Bauabschnitt im Industriegebiet Streichhoffeld sind bereits 902.866,70 Euro ausbezahlt. Aktuell laufen die Planungen für den 6. Bauabschnitt, für welchen noch keine Auszahlungen getätigt wurden. Für diesen ist eine Planungsrate von 135.000 Euro eingestellt.
Das Baugebiet Galgenweg-Süd ist bereits weitestgehend fertiggestellt. Für die anfallenden Schlussrechnungen stehen noch 297.414,94 Euro zur Verfügung.
Im Baugebiet Kellerfeld II soll mit den Erschließungsarbeiten im Herbst diesen Jahres begonnen werden. Mit der Erschließung des Baugebiets sollen im „Gartenacker“ ein Gehweg sowie im Bereich der Ortsdurchfahrt eine Bushaltestelle angebracht werden. Zudem werden die maroden Straßen „Kellerweg“ und „Am Dorfanger“ ordentlich erschlossen.
Bis zur Erstellung des Finanzzwischenberichts sind lediglich Kosten für die Planung und Ausschreibung (24.878,28 Euro) angefallen.
Bei den Hochbaumaßnahmen liegt der Investitionsschwerpunkt im Jahr 2025 auf dem Bau einer Aula an der Parkschule Essingen. Zugleich wird der Neubau der Musikschule realisiert, der sich auf der Aula befindet und in die Parkschule integriert wird. Für diese Vorhaben wurden im laufenden Jahr bereits 644.563,19 Euro bzw. 415.088,03 Euro ausgezahlt.
Die Straßensanierung im Unteren Dorf (1. Bauabschnitt) ist abgeschlossen. Insgesamt stehen hierfür noch Haushaltsmittel von 498.791,71 Euro für Schlusszahlungen zur Verfügung.
Für den 2. Bauabschnitt inkl. der Herstellung eines Gehwegs auf Bohrpfählen wurden bislang 511.064,01 Euro ausbezahlt. Dieser Abschnitt soll bis Herbst vollends fertiggestellt sein, wobei die Schlussrechnungen erst im Haushaltsjahr 2026 erwartet werden.
Für den Breitbandausbau der sog. „Grauen Flecken“ in Lauterburg sind noch Budgetmittel von 189.858,97 Euro vorhanden. Aufgrund des kontinuierlichen Mittelabrufs ist davon auszugehen, dass bis Jahresende noch weitere Zahlungen geleistet werden.
Schuldenstand:
Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug der Schuldenstand insgesamt 2.049.835 Euro.
Im Haushaltsplan 2025 wurde eine Kreditaufnahme von 1,5 Mio. Euro eingeplant. Daneben gilt die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 mit 2,0 Mio. Euro fort, so dass die Gemeinde eine mögliche Darlehensaufnahme von insgesamt 3,5 Mio. Euro tätigen könnte.

Eine Darlehensaufnahme im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres kann nicht ausgeschlossen werden. Dennoch ist die Verwaltung aufgrund der vorliegenden Zahlen zuversichtlich, dass eine Darlehensaufnahme vermieden werden kann.
Herr Waibel (Kämmerer) erläuterte ausführlich, anhand einer Bildpräsentation den Finanzzwischenbericht für das Jahr 2025.
Der Gemeinderat nahm diesen zur Kenntnis.

[bookmark: _Toc438187533][bookmark: _Toc494202565]TOP 3: 
Weiterentwicklung der Vereinsanlage des Obst- und Gartenbauvereins im Gewann Lix.
Der Obst- und Gartenbauverein Essingen e.V. (gegr. 1910) betreibt seine Vereinsanlage seit der Remstalgartenschau 2019 im westlichen Bereich der Kleingartenanlage Lix. Dort wurde ein Schau- und Lehrgarten mit Beerensträuchern, unterschiedlichen Obstbäumen und Gemüsebeeten angelegt. In der kleinen Anlage mit ca. 700 m² befindet sich eine Aufenthalts- und Gerätehütte für die Vereinsarbeit. Die Vereinsanlage befindet sich auf den Lix-Parzellen 104, 105, 103, 102, 101 sowie seit kurzer Zeit die Parzelle 98, die durch eine Pächteraufgabe frei geworden war.
Die Vereinsfläche befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Dauerkleingartenanlage Lix“ vom 06.12.1986. Die Vorschriften sind auch für die Vereinsanlage des Obst- und Gartenbauvereins maßgeblich.

Der Obst- und Gartenbauverein entwickelte sich in den vergangenen Jahren überaus positiv, so dass die vorhandene Fläche zu klein geworden ist. Der Vereinsvorstand trat daher an die Gemeindeverwaltung heran, mit der Bitte um Erweiterung der aktuellen Vereinsanlage um die Gartenparzellen 97, 99 und 100, in östliche Richtung. Zur Darlegung der künftigen Ziele wurde ein Zukunftskonzept für den Lehr- und Schaugarten in der Lix ausgearbeitet:

· Eigenes Vereinsgelände des Obst- und Gartenbauvereins (nicht mehr Kleingartenanlage Lix) auf den aktuell vorhandenen Flächen der Parzellen 101 – 105 und 98.   
· Langfristige Erweiterung der Vereinsanlage um die Parzellen 97, 99, und 100, wenn dort Pächterwechsel/Pachtaufgaben anstehen.
· Errichtung einer vereinseigenen Toilette (Anschlussmöglichkeit vorhanden).
· Weitere Gerätehütte für Gartengeräte und Equipment.
· Zeitgemäße Angebote für jüngere Vereinsmitglieder, Familienangebote, insbes. Kinderprogramm.

Der Obst- und Gartenbauverein erfreut sich trotz des hohen Alters von 115 Jahren eines starken Zulaufs und großer Nachfrage auch bei jüngeren Personen. Er trifft den Zeitgeist. Die Einrichtung der Vereinsanlage im Rahmen der Remstalgartenschau hat sich sehr gut bewährt, so dass die Anlage in der Lix zur Adresse des Vereins geworden ist und mit den Angeboten das Vereinsleben in Essingen bereichert. Die Verwaltung begrüßt die Bestrebungen des Vereinsvorstands, die Vereinsanlage zu erweitern und zukunftsfähig zu gestalten. 
Die Gemeinde sollte dies unterstützen. 

Der Vorsitzende des Vereins ging in einer Bildpräsentation ausführlich auf die geplanten Vorhaben ein.
Nach einer nichtöffentlichen Vorberatung des Themas im Verwaltungsausschuss stimmte der Gemeinderat einstimmig dem Vorhaben des Obst-und Gartenbauvereins zu.

TOP 4: 
Festlegung Bauplatzpreis Kellerfeld II
[bookmark: _Hlk208215514]Die Gemeinde Essingen konnte in den vergangenen Jahren keine kommunalen Bauplätze für Bauwillige anbieten. Es besteht nach wie vor eine permanente Nachfrage nach Wohnbauflächen, welche sich auch in einer größeren Interessentenliste, die bei der Verwaltung geführt wird, widerspiegelt. Private Bauplätze und Baulücken haben sich in den vergangenen Jahren reduziert. Die noch bestehenden privaten Bauflächen sind auf dem Markt nicht verfügbar. Auch wurden von der Gemeinde Innenentwicklungspotentiale, insbesondere zur Nachverdichtung forciert. 
Um dem Bedarf nach Wohnbauflächen in Essingen zu begegnen, wird im Herbst 2025 mit der Erschließung des Baugebiets Kellerfeld II im Ortsteil Forst begonnen. Der Abschluss der Erschließungsarbeiten ist für Mitte 2027 vorgesehen.
Mit Blick auf die bestehende Nachfrage nach Bauplätzen soll bereits jetzt die Veräußerung der Bauplätze im Baugebiet Kellerfeld II vorbereitet werden. Hierzu muss der Gemeinderat zuerst die Grundstückspreise für die neun veräußerbaren Grundstücke im Baugebiet festlegen. Darauf aufbauend werden die Zuteilungs- und Vergaberichtlinien sowie die weiteren Kaufvertragsbedingungen speziell für das Baugebiet Kellerfeld II ausgearbeitet. Auch der bisher gewährte „Kinderbonus“ soll weiterhin angewandt werden.
Erste Bauplätze sollen nach dem Fortschritt der Erschließungsarbeiten im Frühjahr 2026 vom Gemeinderat vergeben werden, so dass mit Fertigstellung der Erschließungsarbeiten mit der Errichtung der ersten Gebäude begonnen werden kann. 
Festlegung des Bauplatzpreises im Baugebiet Kellerfeld II
Die Bauplätze im Baugebiet Kellerfeld II sollen wie üblich voll erschlossen veräußert werden. Von der Stadt Aalen werden voll erschlossene Einfamilienhausbauplätze für 235 €/m² in Treppach und 275 €/m² in Hofen angeboten. Zu berücksichtigen ist hierbei auch die vom Erwerber zu tragende Innenentwicklungszulage. Diese beträgt 7,5% des Kaufpreises/m², aber höchstens 25 €/m² Grundstücksfläche. Wird diese berücksichtigt, belaufen sich die Erwerbspreise in Treppach auf rd. 253 €/m² und in Hofen auf rd. 296 €/m². 
Für Wohnbauflächen außerhalb des Ortskerns liegt der Bodenrichtwert in Essingen bei 325 Euro, wobei sich die bekannten tatsächlichen Veräußerungspreise über diesem Bodenrichtwertniveau bewegen.
Für die Ermittlung der Gestehungskosten der Gemeinde wurde für das Baugebiet Kellerfeld II eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt. Die Gestehungskosten belaufen sich auf rd. 293 €/m². Hierbei einkalkuliert sind die Planungs- und Herstellungskosten von Erschließungsanlagen und sozialer Infrastruktur. Zudem wurde ein Kalkulationspuffer, eine Aufwandsentschädigung für die Verwaltung sowie etwaige Ausgaben für den kommunalen Kinderbonus mit einberechnet.
Auf der Einnahmenseite wurden die Erlöse der Gemeinde aus der Veräußerung eigener Grundstücke und der gemeindeeigene Umlegungsvorteil einkalkuliert. Ebenso wurden die zu erhebenden Erschließungs-, Wasserversorgungs- und Abwasserbeiträge der privaten Bauplatzeigentümer im Gebiet mit einbezogen. Mehreinnahmen der Gemeinde durch den zu erwartenden Einwohnerzuwachs bis Ende des Betrachtungszeitraum im Jahr 2031 wurden ebenfalls mit einberechnet. Entsprechende Mehreinnahmen setzen sich aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie die Zuweisungen nach Finanzausgleichsgesetz je zusätzlichem Einwohner zusammen.
Wird im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung als einzige variable Größe der Bauplatzpreis für kommunale Grundstücke angepasst, so ergeben sich für die Baulandentwicklung Kellerfeld II die in der Tabelle dargestellten Projektsalden.
	Bauplatzpreis für gemeindeeigene Grundstücke
	Projektsaldo

	290 €/m²
	ca. + 1.000 €

	300 €/m²
	ca. + 58.000 €

	310 €/m²
	ca. + 115.000 €



Ansicht der Verwaltung:
Die Verwaltung schlägt vor, den Bauplatzpreis auf 300 €/m² für Bauplätze im Baugebiet Kellerfeld II festzulegen. Ein entsprechender Veräußerungspreis fügt sich in das regionale Preisniveau 
Der Gemeinderat stimmte, nach ausführlichen Vorberatungen in Technischen - und im Verwaltungsausschuss, mehrheitlich dem Preis von 300€/m² zu

TOP 5 
Vergabe der Heizungssanierung im Zuge der Umstellung auf Nahwärme in den Gebäuden Kindergarten am Schlosspark und Rathaus Essingen
Nach der Inbetriebnahme der Nahwärmeversorgung in der Ortsmitte werden bereits das Schulzentrum, die Remshalle und Schlossscheune sowie das Kinderhaus St. Christophorus und das Feuerwehrhaus mit Wärme versorgt. Des Weiteren sollen nun die kommunalen Gebäude Rathaus und der Kindergarten am Schlosspark noch in 2025 angeschlossen werden. Im Frühjahr 2026 soll dann das alte Evangelische Gemeindehaus, künftig Bürgerhaus im Rahmen der anstehenden Sanierung an die Nahwärme angebunden werden. 
Der Umbau der Heizung im Rathaus sowie im evangelischen Kindergarten am Schlosspark soll unverzüglich im Oktober 2025 begonnen werden, um eine zeitnahe Umsetzung und Inbetriebnahme sicherzustellen.
Sollten sich Verzögerungen ergeben, sind Hotmobile vorgesehen, um die Wärmeversorgung vorübergehend sicher zu stellen.
Die Submission wurde am 25.08.2025 durchgeführt, mit folgenden Ergebnissen:
1. Heizungstausch Rathaus: 
1. Fa. Wolf GmbH, Heubach 	55.123,07€ Brutto                      entspricht 100,00 %
1. Bieter	58.231,49€ Brutto                      entspricht 105,64 %
	
2. Heizungsaustausch ev. Kindergarten
1. Fa. Wolf GmbH, aus Heubach 	47.842,84€ Brutto	entspricht 100,00 %
1. Bieter	48.336,22€ Brutto	entspricht 101,03 %

3.MSR-Technik Rathaus   
1. Fa. Schneider Electric, Düsseldorf  31.809,62€ Brutto            	entspricht 100,00 %
4.MSR-Technik ev. Kindergarten
1. Fa. Schneider Electric, Düsseldorf  47.067,26€ Brutto            	 entspricht 100,00%
Der Gemeinderat stimmte, nach ausführlichen Vorberatung in Technischen Ausschuss, einstimmig der Vergabe an die o. g. Firmen zu.
TOP 6
123. Änderung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Aalen mit den Gemeinden Essingen und Hüttlingen im Bereich „Steinriegel“ (Klinikum) in der Gemeinde Essingen
In seiner Sitzung am 25. Juli 2023 hat der Kreistag eine Klinikstrukturreform im Ostalbkreis beschlossen und sich auf das Modell „Regionalversorgung“ mit den Bausteinen eines klinischen Regionalversorgers, zweier klinischer Grund- bzw. Basisversorger in Mutlangen bei Schwäbisch Gmünd und in Ellwangen sowie eines ambulanten Gesundheitszentrums in Bopfingen festgelegt.
Aufgrund der Erreichbarkeit soll der klinische Regionalversorger laut Landratsamt Ostalbkreis an einem Standort innerhalb eines 5-km-Radiuses um Essingen angesiedelt werden. 
Der Kreistag des Ostalbkreises hat am 05.03.2024 die Entscheidung getroffen, den neuen Regionalversorger im Bereich Steinriegel in Essingen auf derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen realisieren zu wollen.
Mit der Ansiedlung des Regionalversorgers wird gleichzeitig von einem steigenden Bedarf an Wohn- und Gewerbeflächen ausgegangen. Mit der Anpassung der Bauleitplanung sollen Eigenentwicklungsmöglichkeiten für die Gemeinde Essingen geschaffen und der zukünftige Wohnraumbedarf gedeckt werden. Zur Schaffung von gewerblichen Bauplätzen wird die im Rahmen der Flächennutzungsplanfortschreibung bereits dargestellte nördliche Gewerbefläche miteinbezogen. Zur Abrundung des Ortes und aufgrund eines zu erwartenden Bedarfs an kliniknahen Gewerbebetrieben/Dienstleistern werden entlang der Bahnhofstraße zudem neue Mischgebietsflächen ausgewiesen.
Insgesamt umfasst der Änderungsbereich des Flächennutzungsplans rund 22 ha. Davon entfallen ca. 10,9 ha auf geplante Sonderbaufläche für das Klinikum, ca. 2,3 ha auf geplante Wohnbaufläche, ca. 1,7 ha auf geplante Gewerbebaufläche, ca. 1,5 ha auf geplante Mischbaufläche, zudem geplante Grünflächen mit ca. 2,8 ha sowie Verkehrsflächen mit ca. 2,4 ha Fläche.
Planungsziel
Zur Planrechtsschaffung für den neuen, zentralen Klinikstandort bedarf es nicht nur der Aufstellung des Bebauungsplans „Klinikum“. Ebenso erforderlich sind rechtswirksame Änderungen des Regionalplans des Regionalverbands Ostwürttemberg sowie die Änderung des derzeit rechtsgültigen gemeinsamen Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Aalen-Essingen-Hüttlingen. Zur Änderung des rechtskräftigen Flächennutzungsplans soll nun der Aufstellungsbeschluss für die 123. FNP-Änderung Steinriegel (Klinikum) gefasst werden.
Planungsstand
Die Planrechtsschaffung für die Ansiedlung des Regionalversorgers erfordert auch die Anpassung des Regionalplans als übergreifende Planung. Die Notwendigkeit zur Fortschreibung des Regionalplans ergibt sich regelmäßig aus dem Verfahren selbst. Insoweit ist eine formale Antragsstellung nicht zwingend erforderlich. Das geplante Projekt hat jedoch immense Bedeutung für den Ostalbkreis, die Region sowie das Gemeinwohl. Mit Blick auf diese herausragende Bedeutung hat der Gemeinderat deshalb in seiner Sitzung am 24.07.2025 beschlossen, parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans „Klinikum“ einen formalen Antrag zur zeitnahen Fortschreibung des Regionalplans 2035 des Regionalverbands Ostwürttemberg zu stellen. Ein entsprechender Antrag wurde seitens der Verwaltung dem Regionalverband im August 2025 übermittelt.
Auch im Bereich der Bauleitplanung sind zunächst die erforderlichen Grundlagen zu schaffen. Hierbei kann zwischen dem Änderungsverfahren für den Flächennutzungsplan (vorbereitende Bauleitplanung) und dem Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan „Klinikum“ (verbindliche Bauleitplanung) unterschieden werden. Beide Verfahren sind zwar eigenständig, können jedoch im sogenannten Parallelverfahren gleichzeitig durchgeführt werden (§ 8 Abs. 3 BauGB).
Ursprünglich beabsichtigt war eine synchronisierte Durchführung der beiden bauleitplanerischen Verfahren. So sollten die Aufstellungsbeschlüsse in direkter zeitlicher Folge gefasst und somit auch die frühzeitigen Beteiligungsverfahren in etwa zeitgleich durchgeführt werden. Durch die parallele Durchführung hätten die beiden Verfahren besser untereinander koordiniert werden können. Zudem wären im Vergleich zu einer zeitlich voneinander losgelösten Durchführung Verwaltungskapazitäten geschont worden.
Aufgrund des gegeben Zeitdrucks und dem mit dem Landkreis abgestimmten Vorgehen hat sich die Gemeinde Essingen jedoch letztendlich im März 2025 entschieden das in ihrer Verfahrenshoheit liegende Bebauungsplanverfahren fortzuführen. 
Der Aufstellungsbeschluss im Bebauungsplanverfahren ist bereits am 31.10.2023 erfolgt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 04.11.2023 im Mitteilungsblatt der Gemeinde Essingen. 
Am 20.03.2025 wurde vom Gemeinderat dann in öffentlicher Sitzung ein erneuter, angepasster Aufstellungsbeschluss gefasst. In direktem Anschluss wurde vom 31.03.2025 bis 02.05.2025 die frühzeitige Beteiligung des Bebauungsplanverfahrens durchgeführt. Innerhalb des Zeitraums wurde am 11.04.2025 im Rahmen die Einwohnerversammlung über den geplanten Klinikneubau informiert. Die im Rahmen des frühzeitigen Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen wurden anschließend im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 24.07.2025 behandelt.
Um eine weitere Verzögerung des Gesamtverfahrens zu vermeiden, soll nun zeitnah eine Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans (FNP) einschließlich integriertem Landschaftsplan (LP) der Verwaltungsgemeinschaft Aalen-Essingen-Hüttlingen erfolgen. Der Flächennutzungsplan ist nach mehreren Einzeländerungen am 19.07.2006 wirksam geworden. 
Vorgesehen ist nun die punktuelle Änderung mittels der 123. FNP-Änderung „Steinriegel“. Der Aufstellungsbeschluss hierzu soll nun am 07.10.2025 durch den Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft gefasst werden. Im Anschluss erfolgt die frühzeitige Beteiligung. Sofern keine weiteren Verzögerungen entstehen, kann diese voraussichtlich bis Ende des ersten Quartals 2026 abgeschlossen werden.
Innerhalb des Änderungsbereichs der 123. FNP-Änderung sind im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) landwirtschaftliche Flächen, eine Maßnahmenfläche (M ESS 25 Nordöstlicher Ortsrand von Essingen am Wohngebiet "Heerweg-Nord"), eine unterirdische Gasleitung sowie geplante und mittlerweile umgesetzte Verkehrsflächen dargestellt.
Hinsichtlich der aktuellen Darstellung des momentan rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist zu beachten, dass im Zuge der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Aalen mit den Gemeinden Essingen und Hüttlingen (FNP LP 2040) bereits seit 2017 ein Bauflächenpotenzial für gewerbliche Nutzung unter der Kennung ES G1 im Plangebiet geführt wird (vgl. Abbildung). Die bestehende Potentialfläche wird nun vollständig vom Geltungsbereich der 123. FNP-Änderung überlagert.
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Auswirkungen auf das Klima
Auf Seite 2 der Sitzungsvorlage 6124/014 der Verwaltungsgemeinschaft werden die klimatischen Auswirkungen des Planvorhabens beschrieben: 
 „Aktuell werden die Flächen, welche für den neuen Regionalversorger (geplante Sonderbaufläche Klinik) sowie die darüber hinaus im Bereich Steinriegel geplanten Wohn-, Misch- und Gewerbenutzungen vorgesehen sind, landwirtschaftlich genutzt. Dieser Bereich stellt aus ökologischer und klimatischer Sicht einen wertvollen Ausgleichsraum für den Nordosten der Gemeinde Essingen sowie das angrenzende Sauerbachtal dar. Eine Bebauung würde zu einer Verschlechterung der kleinräumigen wie auch großräumigen klimatischen Situation im Bereich Steinriegel und in Richtung Ost entlang des Sauerbachtals führen. Bislang stellen die Flächen bedeutsame Kaltluftentstehungsbereiche dar, wobei die Kaltluft zunächst nach Norden und anschließend nach Osten parallel zur Bundesstraße B29 und der Bahnlinie abfließt und die dortigen Siedlungsbereiche abkühlt. Die Gemeinde Essingen hat angekündigt, dass die konkreten Auswirkungen einer Bebauung mit einem Klimagutachten im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens näher untersucht werden sollen.“ Quelle: Sitzungsvorlage 6124/014, S.2 
Diese Darstellung kann so nicht unkommentiert geteilt werden. Im Rahmen der Umweltprüfung sowie der Abwägung zum Bebauungsplanentwurf wurden öffentlich zugängliche Grundlagendaten wie der Klimaatlas Baden-Württemberg, der Landschaftsrahmenplan des Regionalplans Ostwürttemberg sowie der Bericht zum klimagerechten Flächenmanagement der Stadt Aalen geprüft.
Der Planungshinweiskarte zum Klimaatlas Baden-Württemberg zufolge liegt das Plangebiet auf Flächen mit geringer Bedeutung für die Entlastung des Wirkungsraumes, die nur eine geringe Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivierungen aufweisen. Darüber hinaus gehören die Flächen als siedlungsnahe Freibereiche zu einem regionalen Kaltluftströmungsgebiet. 
Gemäß Landschaftsrahmenplan zum Regionalplan Ostwürttemberg liegt keine Betroffenheit von Luftleitbahnen vor. Außerdem ist gemäß diesem Plan der Kaltluftabfluss nördlich des Sauerbachs deutlich höher, wie im Süden bzw. im Bereich des Plangebietes. Im Planbereich liegen lediglich Flächen mit geringem bis mittleren Abfluss bzw. teilweise sogar Flächen mit stagnierender Kaltluft vor.
Dem Konzept „Klimagerechtes Flächenmanagement Stadt Aalen“ zufolge liegt im Bereich Sauerbachtal eine Luftleitbahn vor, die jedoch für die Stadt Aalen von geringerer Bedeutung ist. Dem Konzept ist die folgende Textpassage zu entnehmen: 
 „In Bezug auf Kaltluftvolumen und der Anzahl der Bewohner, die von der Leitbahn profitieren, zählt das Sauerbachtal jedoch zu den Leitbahnen mit einer geringeren Bedeutung. Zudem reicht die Leitbahn nicht bis in die Kernstadt hinein und grenzt im Süden sowie weiter östlich an Gewerbegebiete an, welche durch ihre Hinderniswirkung das Kaltlufteinzugsgebiet verkleinern. Demnach kommt die Kaltluft des Sauerbachtals lediglich den Bewohnern von Hofherrnweiler (insbesondere dem südlichen Teil) zugute.“ Quelle: Konzept zum klimagerechten Flächenmanagement für die Stadt Aalen, S. 99-100
In diesem Konzept wird darüber hinaus eine Bebauung von Flächen auf Essinger Gemarkung nicht gänzlich ausgeschlossen, sondern lediglich die Entwicklung des Quartiers am Sauerbach. Hierzu ist folgende Textpassage hervorzuheben:
 „Eine Bebauung entlang des Sauerbachs wirkt sich negativ auf benachbarte Gebiete aus, da über dem Gewässerlauf eine starke Frischluftströmung zu verzeichnen ist. Es ist davon auszugehen, dass die Entwicklung des Quartiers am Sauerbach zum Verlust der Leitbahn Sauerbachtal führt. Demnach ist eine Bebauung der derzeitigen Freifläche aus klimatischer Sicht nicht empfehlenswert. […] Die Potenzialflächen im Essinger Stadtgebiet liegen zum Großteil im Einzugsgebiet der Kaltluftleitbahn Sauerbachtal, sodass auch diese Flächen möglichst schonend bebaut werden sollten. Eine Realisierung der Gewerbepotenzialfläche G1 kann nicht empfohlen werden; dagegen ist die Entwicklung der Gewerbepotenzialflächen G2 und G3 mit optimie-renden Maßnahmen vertretbar. […]“ Quelle: Konzept zum klimagerechten Flächenmanagement für die Stadt Aalen, S. 98 ff.
Der Bericht kommt deshalb vielmehr zum Ergebnis, dass eine Bebauung der Freifläche UH9 aus klimatischer Sicht nicht empfehlenswert ist. Im Rahmen der Umgebungsplanung zum "Bahnhalt Aalen West" werden hier jedoch seitens der Stadt Aalen weitere Planungen durch-geführt und es sind im näheren Bereich auch Unternehmenserweiterungen nicht ausgeschlossen. Insoweit bedarf auch die folgende Aussage des Konzepts zum klimagerechten Flächenmanagement für die Stadt Aalen besonderer Beachtung:
„[...] Ziel ist es also, die städtebauliche Entwicklung klimagerecht umzusetzen, wobei das Klima aber nicht das einzige Schutzgut bzw. Kriterium für eine zukunftsfähige nachhaltige Stadtentwicklung ist (Demographie, verändertes Wohnverhalten, wirtschaftliche Entwicklung, Agenda 2030 usw.). [...]" Quelle: Konzept zum klimagerechten Flächenmanagement für die Stadt Aalen, S.2
Eine entsprechende Abwägung sollte auch auf Projekte außerhalb des Aalener Stadtgebiets übertragbar sein. Ungeachtet dessen werden durch das Vorhaben Kaltluftentstehungsgebiete am Ortsrand von Essingen überbaut, jedoch bleibt die im Regionalplan Ostwürttemberg 2035 eingetragene Grünzäsur, die u.a. der Sicherung klimatischer Ausgleichsfunktionen dienen, von der Bebauung ausgenommen, sodass noch Kaltluftentstehungsgebiete sowie Durchflussmöglichkeiten von Frisch- und Kaltluft zum Sauerbachtal weiterhin erhalten bleiben.
Mit Blick auf die oben dargestellte Situation und die noch ausstehenden Verfahrensschritte, insbesondere die detaillierte örtliche Bewertung im Rahmen des Klimagutachtens, erscheinen die Aussagen zur angenommenen „Verschlechterung der großräumigen klimatischen Situation“ sowie die Einordnung des Plangebiets als „klimatisch wertvoller Ausgleichsraum“ und „bedeutsame Kaltluftentstehungsbereiche“ verfrüht bzw. nicht belastbar. 
Aus Sicht der Verwaltung sind zunächst die Ergebnisse des bereits beauftragten Klimagutachtens der gemeinde Essingen abzuwarten. Hierin werden die siedlungsklimatischen Auswirkungen des Vorhabens vertiefend betrachtet. Darüber hinaus soll insbesondere die Expertise des Regionalverbands in die Befassung mit den siedlungsklimatischen Aspekten einbezogen werden. Erst auf dieser Grundlage kann das Thema gesamtheitlich und vollumfänglich bewertet werden. Auf Grundlage einer entsprechenden Bewertung können relevante Aspekte für die Bauleitplanung ableitet und diese anschließend im Zuge der Bauleitplanung berücksichtigt werden.
Beschlussantrag der Sitzungsvorlage 6124/014 der Stadt Aalen
· Der Flächennutzungsplan (FNP) für die Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Aalen mit den Gemeinden Essingen und Hüttlingen ist im Bereich Steinriegel (Klinikum) in der Gemeinde Essingen im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB zu ändern (123. FNP-Änderung). 
· Für die Belange des Umweltschutzes wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden.
Nach ausführlichen Diskussionen in den beinden vorberatenden Ausschüssen empfiehlt der Gemeinderat seinen Mitgliedern im Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft einstimmig sich für das Vorhaben auszusprechen.

	TOP 7	
Kenntnisgabe von Beschlüssen aus Sitzungen
1. Bauvorhaben Errichten eines Einfamilienhauses mit Garage Flst. Nr. 133/3, Albstraße 60 in Lauterburg

Beschreibung des Bauvorhabens
Die Bauherren planen die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage auf dem Flst. Nr. 133/3 in Lauterburg.
Es wurde hierzu ein Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren gemäß § 52 LBO 
eingereicht.

Das Einvernehmen nach § 34 BauGB i.V.m. § 36 BauGB wurde einstimmig erteilt.

1. Bauvorhaben Errichtung eines im Boden eingelassenen Swimmingpools mit Bodenplatte Flst. Nr. 538/12, Utzenbergblick 18 in Lauterburg

Beschreibung des Bauvorhabens
Der Bauherr plant die Errichtung eines im Boden eingelassenen Swimmingpools mit Bodenplatte auf dem Flst. Nr. 538/12 in Lauterburg.
Es wurde hierzu ein Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans im Baugenehmigungsverfahren nach § 49 LBO eingereicht. 

Das Einvernehmen nach § 31 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 36 BauGB wurde erteilt.

1. Bauvorhaben Errichtung einer Gartenhütte Flst. Nr. 2292/1, Albuchstraße 15 in Essingen

Beschreibung des Bauvorhabens
Die Bauherrin plant die Errichtung einer Gartenhütte auf dem Flst. Nr. 2292/1 in Essingen.
Es wurde hierzu ein Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans im Baugenehmigungsverfahren nach § 49 LBO eingereicht. 

Das Einvernehmen nach § 31 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 36 BauGB wurde erteilt.

1. Bauvorhaben Bau eines Zweifamilienhauses mit Doppelgarage Flst. Nr. 5587, Birnenweg 10 in Essingen

Beschreibung des Bauvorhabens
[bookmark: _GoBack]Die Bauherren planen den Bau eines Zweifamilienhauses mit Doppelgarage auf dem Flst. Nr. 5587 in Essingen.
Es wurde hierzu ein Antrag auf Erteilung eines Bauvorbescheids nach § 57 LBO eingereicht.
Im Rahmen des Bauvorbescheids gemäß dem Antrag vom 05.08.2025 soll geklärt werden, ob das Einvernehmen zu den u. g. erforderlichen Befreiungen in Aussicht gestellt werden kann.

Das Einvernehmen nach § 31 BauGB i.V.m. § 36 BauGB wurde einstimmig erteilt.

1. Bauvorhaben Errichtung einer Dachgaube und Erkererhöhung Flst. Nr. 473/6, Im Weilerfeld 14 in Essingen

1. Beschreibung des Bauvorhabens
Die Bauherrin plant die Errichtung einer Dachgaube und Erhöhung des bestehenden Erkers auf dem Flst. Nr. 473/6 in Essingen.
Es wurde hierzu ein Antrag im vereinfachten Verfahren gem. § 52 LBO eingereicht.

[bookmark: _Hlk210057957]Das Einvernehmen nach § 31 BauGB i.V.m. § 36 BauGB wurde einstimmig erteilt.

1. Bauvorhaben Neubau einer Garage Flst. Nr. 2270/67, Theußenbergweg 67 in Essingen

Beschreibung des Bauvorhabens
Die Bauherren planen den Neubau einer Doppelgarage auf dem Flst. Nr. 2270/67 in Essingen.
Es wurde hierzu ein Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans im Baugenehmigungsverfahren nach § 49 LBO eingereicht. 

Das Einvernehmen nach § 31 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 36 BauGB wurde einstimmig (1x befangen) erteilt.

Der Gemeinderat hat die Beschlüsse zur Kenntnis genommen

TOP 8 Verschiedene kleinere Gegenstände und Bekanntgaben
Kein Anfall

TOP 9 
Anfragen der Gemeinderäte
Eine Gemeinderätin merkte an, dass eine schlafende Ampelanlage in Forst gebaut werden kann, sobald mit den betreffenden Anwohnern über das Vorhaben gesprochen wurde. Diese Maßnahme könnte doch in die geplante Kanalverlegung für das Neubaugebiet mit eingebunden werden.
Ein weiterer Gemeinderat weisst auf die aktuell hohe Verkehrsbelastung durch die Sperrung des Rombachtunnels durch Forst hin. Eine Querung der Straße ist fast unmöglich, daher sollte das Aufstellen einer Ampel forciert werden.
Während der Kinderferienbetreuung in der Sternschnuppe sind einige Dinge zu Bruch gegangen, berichtete ein Gemeinderat. Dies ist bekannt und wurde bereits mit den Erzieherinnen und dem Betreuungspersonal besprochen, so die Verwaltung.
Ein Gemeinderat sprach die weitere Sanierung des Riedweges an. Die Arbeiten sollten über die Wintermonate ausgeschrieben und vergeben werden, damit die Baustelle im Frühjahr beginnen kann.
Ein Gemeinderat informierte sich nach der abgehaltenen Verkehrsschau des Landratsamtes in Forst. Dies war eine Begehung und keine Verkehrsschau. Hier wurde lediglich nochmals die Notwendigkeit einer Querungshilfe (Ampel) und die Verlängerung der Zone 30 begutachtet. Bei einer Verkehrsschau wird die Verwaltung hinzugezogen, was hier nicht der Fall war.Ende Oktober wurde eine Verkehrsschau für Essingen angekündigt.
Der Ausschuss für den Radverkehr wird nach der Verkehrsschau einberufen.
Ein Gemeinderat hatte in der vergangenen Sitzung des Zweckverbandes Gewerbegebiet Dauerwang Herrn Mandel (Stadt Aalen) angesprochen wegen der anhaltenden Verunreinigung der Straße durch die Spedition Brucker auf Höhe des oberen Kreisverkehrs im Industriegebiet West. Leider ist noch keine Verbesserung eingetreten. Die Straße weisst immer wieder Rückstände von Motoröl und Kies aus dem Parkplatz auf. Hier sollte nicht die Straßenmeisterei die Reinigung machen, sondern die Spedition.
Des Weiteren, so merkte ein Gemeinderat an, werden im Industriegebiet die breiten Gehwege, z. B. an der Margarethe-Steiff-Straße als Parkplatz genutzt. Dies ist nicht zulässig und sollte geahndet werden. Z. T. kann dieser Gehweg nicht mal von Fußgängern, geschweige den von Menschen mit Kinderwägen genutzt werden.
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Ergebnisrechnung Planansatz Hochrechnung 2025

Verbesserung (+)

Verschlechterung (-)

Ordentliche Erträge 22.081.016 € 23.014.700 € + 933.684 €

Ordentliche Aufwendungen 22.275.150 € 23.111.000 €  - 835.850 €

Ordentliches Ergebnis  - 194.134 €  - 96.300 € + 97.834 €
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